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Auslandsaufenthalt

• Während der beiden ersten Jahre der 
gymnasialen Oberstufe können Schülerinnen 
und Schüler für einen höchstens einjährigen 
Auslandsaufenthalt beurlaubt werden. 

• Das zweite Jahr der Qualifikationsphase kann 
nicht für einen Auslandsaufenthalt genutzt 
werden. 

• Über die durchgehende Teilnahme am 
Unterricht an einer ausländischen Schule ist der 
Nachweis zu erbringen. 

• Über Auslandsaufenthalte entscheidet die 
Schulleitung auf Antrag der Eltern. 



• Im 1. Halbjahr der EF: 

 Das Latinum kann am Ende der EF (regulär) 
erworben werden.

• Im 2. Halbjahr der EF:

 Leistungsstarke SuS können im Anschluss ihre 
Schullaufbahn in der Q1 fortsetzen.  

Nachteile: 

  - Das Latinum kann nur über eine 
Latinumsprüfung erworben werden. 

 

 

Halbjähriger 
Auslandsaufenthalt in der EF



Ganzjähriger 
Auslandsaufenthalt



Ganzjähriger 
Auslandsaufenthalt



Ganzjähriger 
Auslandsaufenthalt



Ganzjähriger 
Auslandsaufenthalt



Terminvereinbarung

stefan.schraven@kgl.schule

Beratung



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!
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